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TOP 15: 

Entwurf eines Gesetzes zu dem Abkommen vom 23. September 2015 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Albanien 
über Soziale Sicherheit 

Drucksache: 23/16 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf sollen die innerstaatlichen Voraussetzungen 
nach Artikel 59 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes für die Ratifikation des 
Abkommens vom 23. September 2015 zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und der Republik Albanien über Soziale Sicherheit geschaffen werden. Das 
Abkommen regelt die Beziehungen zwischen beiden Staaten im Bereich der 
gesetzlichen Rentenversicherung. Es begründet unter Wahrung des Grundsatzes der 
Gegenseitigkeit Rechte und Pflichten von Einwohnerinnen und Einwohnern beider 
Staaten, sieht die Gleichbehandlung der beiderseitigen Staatsangehörigen sowie 
deren Hinterbliebenen vor. Die Voraussetzungen für einen Rentenanspruch können 
durch Zusammenrechnung der in beiden Staaten zurückgelegten Versicherungs-
zeiten erfüllt werden. Jeder Staat zahlt aber nur die Rente für die nach seinem Recht 
zurückgelegten Versicherungszeiten. Werden in Deutschland beschäftigte Arbeit-
nehmer in die Republik Albanien entsandt, gelten für sie für die ersten 24 Monate 
der Entsendung die deutschen Rechtsvorschriften in der Rentenversicherung so, als 
ob sie weiterhin dort beschäftigt wären; spiegelbildlich gelten für nach Deutschland 
entsandte Arbeitnehmer aus der Republik Albanien weiterhin die entsprechenden 
albanischen Rechtsvorschriften. Der Schutz der Rentenversicherung im jeweiligen 
Herkunftsland bleibt bestehen und kostenintensive Doppelversicherungen werden 
vermieden. Das Abkommen ist nach Prinzipien gestaltet, die auch innerhalb der 
Europäischen Union gelten. 

Der Ausschuss für Arbeit, Integration und Sozialpolitik empfiehlt dem 
Bundesrat, gegen den Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes 
keine Einwendungen zu erheben. 




